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119. BESTELLUNG DER MITGLIEDER DES UNIVERSITÄTSRATES DURCH DIE BUNDESREGIERUNG 

Folgende Personen wurden gem. § 21 Abs. 6 Z 2 UG als Mitglieder des Universitätsrates der Univer-
sität Klagenfurt von der Bundesregierung bestellt (Funktionsperiode 1. März 2013 bis 28. Feber 2018): 
  

 Mag. Marianne Kager 
 Geschäftsführende Gesellschafterin der MK CEBA GmbH - Unternehmensberatung 

 

 Dipl.-Ing. Siegfried Gernot Spanz 
 Geschäftsführender Vorstand der Fachhochschule Kärnten  

 

 Das bestellte dritte Mitglied, Dr. Gabriele Schaunig-Kandut, Rechtsanwältin, schied aufgrund 
ihrer neuen politischen Funktion in der Kärntner Landesregierung wieder aus dem Universi-
tätsrat aus; die Nachbesetzung ist noch offen. 

 
  Die Vorsitzende des Universitätsrates 
  der Funktionsperiode 2008 – 2013 
  Mag. Dr. Herta Stockbauer 
 
 
 

120. UNIVERSITÄTSRAT 

120.1 BESTELLUNG DES SIEBENTEN MITGLIEDS DES UNIVERSITÄTSRATES 

Als siebentes Mitglied des Universitätsrats wurde gem. § 21 Abs. 6 Z 3 UG in der Sitzung des Uni-
versitätsrates am 8. April 2013 einvernehmlich 
 

Frau Dkfm. Dr. Edith Kitzmantel 
 

bestellt. 
 
 

120.2 WAHL DES VORSITZENDEN DES UNIVERSITÄTSRATES DER ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLA-
GENFURT 

Der Universitätsrat der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt hat gem. § 21 Abs. 9 UG in seiner Sit-
zung am 8. April 2013 
 

Herrn Univ.-Prof. Dr. Robert Rebhahn 
 
zum Vorsitzenden für die Funktionsperiode 1. März 2013 bis 28. Feber 2018 gewählt. 
 
  Der Vorsitzende des Senats 
  Ass.-Prof. Mag. Dr. Norbert Frei 
 
 

121. REKTORAT 

121.1 VERORDNUNG DES REKTORATES ÜBER DAS AUFNAHMEVERFAHREN FÜR DAS MASTERSTUDIUM 
PSYCHOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT KLAGENFURT AB DEM STUDIENJAHR 2013/14 

Die Verordnung des Rektorates gemäß § 124b UG über das Aufnahmeverfahren für das Masterstudi-
um Psychologie an der Universität Klagenfurt ab dem Studienjahr 2013/14 wird nach Stellungnah-
me des Senates am 13. März 2013 und nach Genehmigung durch den Universitätsrat am 8. April 
2013 wie folgt verlautbart: 
 
Verordnung siehe BEILAGE 1. 
 
Damit tritt die Verordnung des Rektorats über das Aufnahmeverfahren für das Masterstudium Psy-
chologie, verlautbart im Mitteilungsblatt vom 18. August 2010, 24. Stück, Nr. 158.2, in der Fassung 
Mitteilungsblatt 6. Juni 2012, 19. Stück, Nr. 110.3, außer Kraft.   
 
 
 

http://www.uni-klu.ac.at/rechtabt/downloads/mbl16b1_12_13.pdf
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121.2 BESTELLUNG EINES STELLVERTRETENDEN INSTITUTSVORSTANDES DES INSTITUTS FÜR KULTUR-, 
LITERATUR- UND MUSIKWISSENSCHAFT 

 Gemäß § 20 Abs. 5 i. V. m. § 22 Abs. 1 Z 5 UG sowie nach Maßgabe der Satzung Teil A § 5 und des 
Organisationsplanes der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt wird 

 
Herr Univ.-Prof. Dr. Christoph Flamm 

zum stellvertretenden Vorstand 
 

des Instituts für Kultur-, Literatur- und Musikwissenschaft mit Wirksamkeit vom 1. April 2013 be-
stellt (anstelle von Frau Univ.-Prof. Dr. Simone Heilgendorff). Das Institut ist eine Organisations-
einheit im Sinne des UG. Die Funktionsperiode endet spätestens am 31. Dezember 2013. 

 
 Mit dieser Bestellung ist die Bevollmächtigung verbunden, freie Dienstverträge und Werkverträge 

nach den universitären Standards im Rahmen der dem Institut zugewiesenen Mittel, insbesondere 
der aus Projekten gem. § 27 UG erworbenen Mittel, abzuschließen. Der Abschluss der Rechtsge-
schäfte erfolgt im Namen der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Diese Vollmacht ist an die Funk-
tion des stellvertretenden Institutsvorstandes gebunden und erlischt mit deren Beendigung auto-
matisch. 
 
 

121.3 BESTELLUNG EINES STELLVERTRETENDEN INSTITUTSVORSTANDES DES INSTITUTS FÜR UNTER-
RICHTS- UND SCHULENTWICKLUNG 

 Gemäß § 20 Abs. 5 i. V. m. § 22 Abs. 1 Z 5 UG sowie nach Maßgabe der Satzung Teil A § 6 und des 
Organisationsplanes der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt wird 

 
Herr Assoc. Prof. Dr. Florian Müller, M.A. 

zum stellvertretenden Vorstand 
 

des Instituts für Unterrichts- und Schulentwicklung mit Wirksamkeit vom 1. April 2013 bestellt (an-
stelle von Herrn Univ.-Prof. Dr. Johannes Mayr). Das Institut ist eine Organisationseinheit im Sinne 
des UG. Die Funktionsperiode endet spätestens am 31. Dezember 2013. 

 
 Mit dieser Bestellung ist die Bevollmächtigung verbunden, freie Dienstverträge und Werkverträge 

nach den universitären Standards im Rahmen der dem Institut zugewiesenen Mittel, insbesondere 
der aus Projekten gem. § 27 UG erworbenen Mittel, abzuschließen. Der Abschluss der Rechtsge-
schäfte erfolgt im Namen der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Diese Vollmacht ist an die Funk-
tion des stellvertretenden Institutsvorstandes gebunden und erlischt mit deren Beendigung auto-
matisch. 
 
 

121.4 NEUFESTSETZUNG DES LEHRGANGSBEITRAGS FÜR DEN UNIVERSITÄTSLEHRGANG „ERWACHSE-
NENBILDUNG/WEITERBILDUNG (ADULT EDUCATION/CONTINUING EDUCATION)“ 

 Für den o. a. Universitätslehrgang (verlautbart im Mitteilungsblatt am 15. Dezember 2010, 
6. Stück, Nr. 39) wurde der Lehrgangsbeitrag vom Rektorat gem. § 91 Abs. 7 UG mit € 5.750,-- 
festgesetzt. 
 
    Für das Rektorat 
    Rektor Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch 
 
 
 

122. REKTOR - KUNDMACHUNGEN BETREFFEND DIE VERLEIHUNG DER LEHRBEFUGNIS  

Die vom Senat gemäß § 103 Abs. 7 UG i. V. m. Teil C § 2 Abs. 17 der Satzung der Universität Kla-
genfurt eingesetzten Habilitationskommissionen haben beschlossen, u. a. Personen die Lehrbefug-
nis für das jeweils angeführte Fach  zu verleihen: 
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Name Fach Beschlussdatum 

Kaminski-Knorr, Dr. Katharina Psychotherapie 28.01.2013 

Kop, Ass.-Prof. Mag. Dr. Christian Angewandte Informatik 12.12.2012 

Resmertia, Ass.-Prof. Dr. Elena Mathematik 18.02.2013 

von Ameln, Dr. Falko Beratungswissenschaft 22.01.2013 

Wiegele, Ass.-Prof. DI Dr. Angelika Angewandte Mathematik 20.03.2013 

 
Der Rektor 
Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch 

 
   

123. VIZEREKTORIN FÜR FORSCHUNG – ERTEILUNG BZW. WIDERRUF VON VOLLMACHTEN GEMÄSS 
§ 27 ABS. 2 UG AN PROJEKTLEITER/INNEN 

Ertei lung 

Die Vizerektorin für Forschung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ermächtigt gemäß § 27 
Abs. 2 i.V.m. § 28 UG folgende Universitätsangehörige zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die 
dem Widmungszweck des angeführten Projektes entsprechen, einschließlich dem Abschluss von 
freien Dienstverträgen und Werkverträgen, und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der 
Einnahmen aus dem u. a. Projekt. Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Arbeitsverträge und 
Darlehensgeschäfte jeglicher Art. Eine Übertragung dieser Vollmacht ist nicht gestattet. Die Voll-
macht erlischt spätestens drei Monate nach Beendigung des u. a. Projektes automatisch.  

Name 

Organisationseinheit 

Projekt 

Kostenstelle/Innenauftragsnummer 

Elmenreich, Univ.-Prof. DI Dr. Wilfried 

Institut für Vernetzte und Eingebettete Systeme 

MONERGY 

A71434000043 

Friedrich, O. Univ.-Prof. DI Dr. Gerhard 

Institut für Angewandte Informatik 

SINUS AINF 

A71437000027 

Getzinger, Ass.-Prof. DI Dr. Günter 

Institut für Technik- und Wissenschaftsforschung 

Sparkassenseminar 

AW7166290001 

Pinzger, Univ.-Prof. DI Dr. Martin 

Institut für Informatik-Systeme 

Software Engineering 

A71435000007 

AMEISE Wartung 

A71435000011 

Pohl, Univ.-Prof. Dr. Dieter 

Institut für Geschichte 

Konferenz „Das völkische Europa“ 

AW7112200001 

Tischler, Ass.-Prof. Mag. Dr. Kornelia 

Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungs-
forschung 

Moted 

A71112000027 

 
 
Widerruf  

Gemäß Pkt. 2 lit a der Richtlinie des Rektorats für die Bevollmächtigung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern wird die an Herrn O. Univ.-Prof. i. R. DI Dr. Roland Mittermeir, Institut für 
Informatik-Systeme, erteilte Vollmacht zum Abschluss von Rechtsgeschäften, freien Dienstverträ-
gen und Werkverträgen für das Projekt AMEISE Wartung, Innenauftragsnummer A71435000011 
(verlautbart im Mitteilungsblatt vom 3. Dezember 2008, 5. Stück, Nr. 42), mit 8. April 2013 wider-
rufen. 
 
  Die Vizerektorin für Forschung 
  Univ.-Prof. Dr. Friederike Wall 
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124. STUDIENREKTOR 

124.1 ERNENNUNG EINES STELLVERTRETENDEN STUDIENPROGRAMMLEITERS FÜR DAS BACHELORSTU-
DIUM „ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSWISSENSCHAFT“, DIE MASTERSTUDIEN „SOZIAL- UND IN-
TEGRATIONSPÄDAGOGIK“, „ERWACHSENEN- UND BERUFSBILDUNG“, „SCHULPÄDAGOGIK“ UND 
DAS AUSLAUFENDE DIPLOMSTUDIUM PÄDAGOGIK  
 
Der Studienrektor ernennt gemäß Satzung Teil B § 3 (verlautbart im Mitteilungsblatt der Universi-
tät Klagenfurt vom 7. Oktober 2009, 1. Stück, Nr. 4, Beilage 2, zuletzt geändert durch das Mittei-
lungsblatt vom 20. Juni 2012, 20. Stück, Nr. 117.2),  
 

Herrn Ao. Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. Johannes Florian Krall 
 
zum stellvertretenden Studienprogrammleiter für das Bachelorstudium „Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaft“, die Masterstudien „Sozial- und Integrationspädagogik“, „Erwachsenen- und Berufs-
bildung“, „Schulpädagogik“ und das auslaufende Diplomstudium Pädagogik.  
 
Mit der Ernennung zum stellvertretenden Studienprogrammleiter ist die Beauftragung zur Durch-
führung und Koordination der in der Satzung Teil B § 3 Abs. 3 umschriebenen Aufgaben im Namen 
des Studienrektors verbunden. 
 
Die Funktion als stellvertretender Studienprogrammleiter beginnt mit 1. März 2013 und endet am 
28. Februar 2015.  
 
 

124.2 ERNENNUNG VON MITGLIEDERN BZW. EINES ERSATZMITGLIEDS DES DOKTORATSBEIRATES 
„PSYCHOLOGIE“ 

Der Studienrektor ernennt gemäß Teil B § 19 Abs. 4 der Satzung der Alpen-Adria-Universität Kla-
genfurt, in der geltenden Fassung, folgende Personen zu Mitgliedern bzw. zum Ersatzmitglied des 
Doktoratsbeirates „Psychologie“ für das Dissertationsgebiet Psychologie: 
 
Mitglieder:  
Univ.-Prof. Mag. Dr. Judith Glück  
Ao. Univ.-Prof. Dr. Axel Krefting  
Univ.-Prof. Dr. Walter Renner  
 
Ersatzmitglied:  
Ao. Univ.-Prof. Dr. Herbert Janig  
  
Ihre Funktion beginnt mit 5. April 2013 und endet am 30. September 2014.  
 
 

124.3 ERNENNUNG VON MITGLIEDERN UND ERSATZMITGLIEDERN DES DOKTORATSBEIRATES „PÄDAGO-
GIK“ 

Der Studienrektor ernennt gemäß Teil B § 19 Abs. 4 der Satzung der Alpen Adria Universität Kla-
genfurt, in der geltenden Fassung, folgende Personen zu Mitgliedern bzw. Ersatzmitgliedern des 
Doktoratsbeirates „Pädagogik“ für das Dissertationsgebiet Pädagogik: 
 
Mitglieder:  
Assoc. Prof. Mag. Dr. Monika Kastner  
Ao. Univ-Prof. Mag. Dr. Gerald Knapp 
Univ.-Prof. Dr. Erol Yildiz, PhD 
 
Ersatzmitglieder:  
Ao Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerald Grimm 
Univ.-Prof. Dipl.-Soz. Dr. Ulrike Dorle Popp 
 
Ihre Funktion beginnt mit 5. April 2013 und endet am 30. September 2014.  
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124.4 ERNENNUNG VON MITGLIEDERN UND ERSATZMITGLIEDERN DES DOKTORATSBEIRATES „PUBLI-

ZISTIK UND KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFTEN“ 

Der Studienrektor ernennt gemäß Teil B § 19 Abs. 4 der Satzung der Alpen-Adria-Universität Kla-
genfurt, in der geltenden Fassung, folgende Personen zu Mitgliedern bzw. Ersatzmitgliedern des 
Doktoratsbeirates „Publizistik und Kommunikationswissenschaften“ für das Dissertationsgebiet 
Publizistik und Kommunikationswissenschaften: 
 
Mitglieder:  
Ao. Univ.-Prof. Dr. Brigitte Hipfl  
Univ.-Prof. Dipl.-Soz. DDr. Christine Schachtner  
Assoc. Prof. Dipl.-jour. Dr. Franzisca Weder   
 
Ersatzmitglieder:  
Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Mag. Dr. Rainer Winter  
Univ.-Prof. Mag. DDr. Matthias Karmasin 
 
Ihre Funktion beginnt mit 5. April 2013 und endet am 30. September 2014.  
 
 

124.5 ERNENNUNG VON ERSATZMITGLIEDERN DES DOKTORATSBEIRATES „PHILOLOGIEN, GESCHICHTE, 
PHILOSOPHIE UND ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT“ 

Der Studienrektor ernennt gemäß Teil B § 19 Abs. 4 der Satzung der Alpen-Adria-Universität Kla-
genfurt, in der geltenden Fassung, folgende Personen zu Ersatzmitgliedern des o. a. Doktoratsbei-
rates für die Dissertationsgebiete Angewandte Kulturwissenschaft,  Anglistik und Amerikanistik 
inkl. Unterrichtsfach, Deutsche Philologie inkl. Unterrichtsfach und inkl. Deutschdidaktik, Ge-
schichte inkl. Unterrichtsfach, Philosophie,  Romanistik inkl. Unterrichtsfächer,  Slawistik inkl. Un-
terrichtsfach sowie Sprachwissenschaft:  
 
Ersatzmitglieder: 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Werner Delanoy  
Univ.-Prof. Mag. Dr. Ursula Doleschal  
Assoc. Prof. PD Dr. Angela Fabris   
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Johannes Grabmayer 
Univ.-Prof. PD Dr. Beatrix Hauser  
Ao. Univ.-Prof. Dr. Primus Heinz Kucher  
Ao. Univ.-Prof. Dr. Josef Mitterer 
  
Ihre Funktion beginnt mit 5. April 2013 und endet am 30. September 2014.  

 
 
Der Studienrektor  Die Vizestudienrektorin  
Ass.-Prof. Mag. Dr. Günther Stotz Ass.-Prof. Mag. Dr. Doris Hattenberger 
 
 
 

125. DIREKTOR DER SCHOOL OF EDUCATION – ERTEILUNG VON VOLLMACHTEN GEMÄSS § 28 UG AN 
DIE LEITER DER UNIVERSITÄTSLEHRGÄNGE GEMÄSS § 56 UG 

 - „MENTORING: EINSTIEG IN DEN SCHULBERUF PROFESSIONELL BEGLEITEN“ UND 

 - „KOLLEGIALES LERNEN UND LEHREN: FÄCHERBEZOGENE KOMPETENZORIENTIERUNG“  

An der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt sind o. a. Universitätslehrgänge eingerichtet. 
 

Der Direktor der School of Education ermächtigt unter Berücksichtigung der Richtlinien für Bevoll-
mächtigungen gemäß § 28 UG u. a. Universitätsangehörige in ihrer Funktion als Leiter des jeweili-
gen Universitätslehrgangs zum Abschluss der für den Lehrgangsbetrieb erforderlichen Rechtsge-
schäfte, einschließlich dem Abschluss von freien Dienstverträgen und Werkverträgen, und zur Ver-
fügung über die Geldmittel im Rahmen der Lehrgangsorganisation. 
 
Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Darlehensgeschäfte jeglicher Art sowie der Abschluss von 
Arbeitsverträgen. 
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Die Vollmacht ist an die Funktion des Leiters des Universitätslehrgangs gebunden und erlischt au-
tomatisch mit Beendigung der Funktion bzw. spätestens drei Monate nach Beendigung des Univer-
sitätslehrgangs. Eine Übertragung dieser Vollmacht ist nicht gestattet. 
 

Name 
Organisationseinheit 

ULG 
Innenauftragsnummer 

Müller, Assoc. Prof. Dr. M.A. Florian 

Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung 

 

Mentoring: Einstieg in den Schulberuf 
professionell begleiten 

AL1504000802 

Rauch, Ao. Univ.-Prof. Dr. Franz 

Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung 

Kollegiales Lernen und Lehren: Fächer-
bezogene Kompetenzorientierung 

AL1504000801 

 
Der Direktor der School of Education 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Konrad Krainer 

 
 
 

126. AUSSCHREIBUNGEN DES FWF - POSTDOC-PROGRAMM „HERTHA FIRNBERG“  UND SENIOR POST-
DOC-PROGRAMM „ELISE RICHTER“ FÜR WISSENSCHAFTERINNEN 

Der FWF bietet hervorragend qualifizierten Wissenschafterinnen, die eine Universitätslaufbahn an-
streben, die Möglichkeit, im Rahmen einer zweistufigen Karriereentwicklung insgesamt sechs Jahre 
Förderung in Anspruch zu nehmen: Das Postdoc-Programm "Hertha Firnberg" fördert Frauen am Be-
ginn ihrer wissenschaftlichen Karriere, das Senior Postdoc-Programm "Elise Richter" hat die Quali-
fikation zur Bewerbung um eine in- oder ausländische Professur zum Ziel. 
 
Ab der aktuellen Ausschreibung gibt es für das Hertha Firnberg-Programm keine Altersgrenze 
mehr, Zielgruppe bleiben jedoch weiterhin hoch qualifizierte Universitätsabsolventinnen am Be-
ginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn bzw. beim Wiedereinstieg nach der Karenzzeit, denen mit 
diesem Programm größtmögliche Unterstützung in der Postdoc-Phase geboten werden soll. 
 
Von 8. April 2013 bis spätestens 29. Mai 2013 (Datum des Poststempels) können Anträge für das 
Hertha Firnberg- und das Elise Richter-Programm an den FWF gerichtet werden. Die Entscheidung 
über die Zuerkennung erfolgt Anfang Dezember 2013 durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage 
internationaler Gutachten. 
 
Detaillierte Informationen zu den Programmen sind abrufbar unter: 
http://www.fwf.ac.at/de/projects/firnberg.html  
http://www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html 
 
 

127. AUSSCHREIBUNG DES FÖRDERPREISES 2014 DER LIST UNTERNEHMENSGRUPPE 

Der Förderungspreis der List Unternehmensgruppe wird für Projekte und Arbeiten vergeben, die 
einen Beitrag zur Lösung innerstädtischer Verkehrs-, insbesondere Parkprobleme leisten. Gefragt 
sind in die Praxis umsetzbare kreative Lösungen, Konzepte und Analysen, die geeignet sind, zu ef-
fektiven und effizienten Bausteinen der Stadtplanung zu werden. 
 
Gefördert werden Arbeiten, die sich mit der Verkehrs- und Parkproblematik innerstädtischer Bal-
lungsräume befassen und die geeignet sind, das Bewusstsein der Bevölkerung sachorientiert auf 
Lösungen zu lenken. Die Berücksichtigung der Rolle, die die Errichtung und der Betrieb von Gara-
gen durch professionelle Garagenbetreiber spielt, stellt dabei einen Mehrwert dar (Einreichfrist: 
11. Dezember 2013). 
 
Detaillierte Informationen zur Ausschreibung sind abrufbar unter: 
http://www.list-group.at/foerderpreis  
 
 
 
 
 
 

http://www.fwf.ac.at/de/projects/firnberg.html
http://www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html
http://www.list-group.at/foerderpreis
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128. AUSSCHREIBUNG FREIER STELLEN AN DER ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT  

128.1 Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 folgen-
de Stelle zur Besetzung aus:  
 

Universitätsassistentin / Universitätsassistent 
 
an der Abteilung für Marketing und Internationales Management des Instituts für Unternehmens-
führung, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, im Beschäftigungsausmaß von 100 % (Basis KV: 
B1). Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt € 2.532,- brutto (14 x jährlich) 
und kann sich auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspe-
zifischer Vorerfahrungen erhöhen. Frühester Beginn des auf vier Jahre befristeten Dienstverhält-
nisses ist der 16. Juli 2013. 
 
Aufgabenbereich: 

 Selbständige Mitwirkung an Lehr- und Forschungsarbeiten der Abteilung, insbesondere im Be-
reich Marketing und Internationales Management, einschließlich entsprechender Prüfungstätig-
keit 

 Publikationstätigkeit und selbständige Forschung im Bereich Marketing und Internationales Ma-
nagement – insbesondere im Bereich Konsumentenverhalten in neuen Medien mit dem Ziel der 
Erstellung einer Dissertation sowie aktive Teilnahme an wissenschaftlichen Kongressen 

 Konzeption, Umsetzung und Koordination von Projekten und Veranstaltungen (Forschungspro-
jekte, Gastvorträge, Konferenzen) 

 Abhaltung von universitärer Lehre im Rahmen der Vereinbarungen im Kollektivvertrag 

 Erfüllung von administrativen und organisatorischen Aufgaben der Abteilung/des Instituts  
 
Voraussetzungen: 

 Abgeschlossenes Master- bzw. Diplomstudium in einem einschlägigen sozial- und wirtschaftswis-
senschaftlichen Fach 

 Gute theoretische Fundierung im Bereich Marketing und Internationales Management 

 Gute Methodenkompetenz (empirische Forschung) und EDV-Kenntnisse (insbesondere SPSS und 
Statistikpakete) 

 Sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 
Erwünscht sind: 

 Soziale, kommunikative und Team-Kompetenz  

 Universitäre Lehrerfahrungen sowie didaktische Kompetenzen 

 Fortbildungsbereitschaft  

 Eigeninitiative und Engagement 
 
Diese Stelle dient der fachlichen und wissenschaftlichen Bildung von Absolventinnen und Absolven-
ten eines Master- bzw. Diplomstudiums mit dem Ziel des Abschlusses eines Doktoratsstudiums der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Bewerbungen von Personen, die bereits über ein fachein-
schlägiges Doktorat bzw. einen facheinschlägigen Ph.D. verfügen, können daher nicht berücksich-
tigt werden.  
 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal an und 
fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher 
Qualifikation vorrangig aufgenommen.  
 
Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikationskri-
terien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.  
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis 8. Mai 2013 unter der Kennung 248/13 an die 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Fachabteilung Personalentwicklung, ausschließlich über das 
Onlinebewerbungsformular unter http://www.aau.at/obf zu richten.  
 
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Auf-
nahmeverfahrens entstehen. 
 
 
 

http://www.aau.at/obf
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128.2 Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 folgende 

Stelle zur Besetzung aus: 
 

Sekretärin / Sekretär 
 
am Institut für Volkswirtschaftslehre, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, im Beschäftigungs-
ausmaß von 100 % (Uni-KV: IIa), vorerst befristet auf ein Jahr mit der Option auf Übernahme in ein 
unbefristetes Dienstverhältnis. Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt 
€ 1.569,10 brutto (14 x jährlich) und kann sich auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften 
durch die Anrechnung tätigkeitsbezogener Vorerfahrungen erhöhen. Voraussichtlicher Beginn des 
Angestelltenverhältnisses ist ehestmöglich. 
 
Der Aufgabenbereich umfasst: 
- Büroadministration und –kommunikation 
- Administration von Lehre und Forschung 
- Mitwirkung in der Budgetadministration 
- Allgemeine Sekretariatsarbeiten 
- EDV-bezogene Tätigkeiten 
- Kommunikation in deutscher und englischer Sprache 
 
Voraussetzungen für die Einstellung:  
- gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
- einschlägige Ausbildung oder praktische Erfahrung im Sekretariatsbereich 
- fundierte Kenntnisse im Umgang mit Bürosoftware (Textverarbeitung, Präsentationssoftware, 

Tabellenkalkulation) 
 
Erwünscht sind:  
- Erfahrungen in Büro-, Projekt- und Verwaltungsadministration 
- Team- und Kommunikationsfähigkeit 
- Organisatorische Fähigkeiten 
- Bereitschaft zur arbeitsplatzzentrierten Weiterbildung 
- Internetanwendungen (DreamWeaver, RedDot) 
 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim Personal und fordert daher qualifi-
zierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. 
 
Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikationskrite-
rien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.  
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis 8. Mai 2013 unter der Kennung 273/13 an die 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Fachabteilung Personalentwicklung, ausschließlich über das 
Onlinebewerbungsformular unter http://www.aau.at/obf zu richten.  
 
Bewerberinnen und Bewerber haben keinen Anspruch auf Abgeltung von entstandenen Reise- und 
Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstehen.  
 
 

http://www.aau.at/obf

